Vorblatt

Problem:

Gemäß den §§ 37 Abs. 3 sowie 44 Abs. 2 des Bundesvergabegesetzes 2002, BGBl. I Nr. 99, hat der Bundeskanzler durch Verordnung festzulegen, in welchen Publikationsmedien die in den Vollziehungsbereich des Bundes fallenden Auftraggeber die Bekanntmachungen der Vergabe von Leistungen zu veröffentlichen haben.

Ziel und Inhalt:

Als grundsätzliches Publikationsmedium soll der Amtliche Lieferungsanzeiger, der als Teil des „Amtsblattes zur Wiener Zeitung“ erscheint, festgelegt werden.

Diese Festlegung soll gleichzeitig mit dem BVergG 2002, mit 1. September 2002, in Kraft treten.

Alternativen:

Festlegung auf ein anderes Publikationsmedium.

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:

Keine.

Finanzielle Auswirkungen:

Während in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage 1087 BlgNR, 21. GP, noch – in Entsprechung der bisherigen Vorgangsweise - davon ausgegangen wurde, dass die Veröffentlichungen im Amtlichen Lieferungsanzeiger unentgeltlich erfolgen werden, wird nunmehr seitens der Wiener Zeitung für die Veröffentlichung von Ausschreibungen im Amtlichen Lieferungsanzeiger eine Kostenpflicht zur Deckung des Publikationsaufwandes ab 1. September 2002 in Aussicht genommen. Danach wird für die Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe einer Leistung im Oberschwellenbereich ein Pauschaltarif von 210 Euro (exkl. MWSt.), für die Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe einer Leistung im Unterschwellenbereich ein Pauschaltarif von 95 Euro (exkl. MWSt.) zu entrichten sein. Dieser Pauschalpreis inkludiert die Veröffentlichung sowohl in Papierform wie auch im Internet im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang (vgl. dazu die Standardformulare sowie Anhang VIII und IX des BVergG 2002), die Bereitstellung und Wartung einer online-Maske sowie die Bereitstellung eines Call-Centers zur Beantwortung anfallender Kundenanfragen. Der Pauschalpreis inkludiert jedoch nicht allfällige Sonderwünsche im Zusammenhang mit der Publikation (z.B. Logo); Tarife für derartige Sonderwünsche sind im Wege einer Parteienvereinbarung festzulegen. Da die Tarife des Amtlichen Lieferungsanzeigers unter denen vergleichbarer Tageszeitungen liegen, ist eine Festlegung des Amtlichen Lieferungsanzeigers als Publikationsmedium für den Vollziehungsbereich des Bundes trotz Entfall der Kostenfreiheit angebracht.

Die unterschiedlichen Tarifsätze sollen die Verhältnismäßigkeit der Gebühren zum Auftragswert sicher stellen. Es ist in Aussicht genommen, nach einem Jahr eine Revision durchzuführen, die gegebenenfalls eine Anpassung der Tarife zur Folge haben kann.

Die Festlegung des Amtlichen Lieferungsanzeigers als Publikationsmedium im Sinne der §§ 37 Abs. 3 und 44 Abs. 2 BVergG 2002 führt in Verbindung mit der von der Wiener Zeitung eingeführten Kostenpflicht für die Veröffentlichung von Bekanntmachungen in diesem Medium zu einer Mehrbelastung für alle von einer Publikationsverpflichtung betroffenen öffentlichen Auftraggeber. Eine realistische Schätzung der aus der Einführung der Kostenpflicht erwachsenden Mehrausgaben ist aber allein deshalb nicht möglich, weil nach dem BVergG 2002 auch Ausschreibungen im Unterschwellenbereich der nationalen Transparenzpflicht unterliegen. Unterlagen über die Anzahl von Ausschreibungen, die durch Auftraggeber aus dem Vollziehungsbereich des Bundes im Unterschwellenbereich regelmäßig vorgenommen werden, sind nicht vorhanden. (Seitens der Österreichischen Bundesbahnen wurde z.B. vorgebracht, dass pro Jahr etwa 300 Vergaben im Oberschwellenbereich und etwa 3000 Vergaben im Unterschwellenbereich abgewickelt werden, wobei jedoch keine Angaben gemacht wurde, bei wie vielen Verfahren im Unterschwellenbereich ein Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung durchgeführt wurde bzw. nunmehr gemäß den Bestimmungen des BVergG 2002 durchgeführt werden kann. Rückschlüsse auf die für andere öffentliche Auftraggeber resultierenden Mehrbelastungen lassen sich daraus aber mangels Vergleichbarkeit der einzelnen vergebenden Stellen nicht ziehen.) Zu beachten ist auch, dass Bundesministerien schon bisher Bekanntmachungen kostenpflichtig im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlichen mussten (vgl. § 61 Abs. 3 BVergG 1997, BGBl. I Nr. 56, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001; durchschnittlich beliefen sich die Kosten für eine Einschaltung auf 242 Euro). 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:

Die Festlegung einer zusätzlichen nationalen Transparenzpflicht dient der Umsetzung des gemeinschaftsrechtlichen Transparenzgebotes (vgl. EuGH Rs. C-324/98).

Erläuterungen

1. Allgemein zur Publikationsverpflichtung:

Der Gesetzgeber hat in den §§ 37 und 44 des Bundesvergabegesetzes 2002, BGBl. I Nr. 99, zum Ausdruck gebracht, dass Bekanntmachungen – neben der von gemeinschaftsrechtlicher Seite geforderten Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften – im Interesse einer verstärkten innerstaatlichen Transparenz auch in einem nationalen Publikationsorgan zu veröffentlichen sind.

Die Verordnung erfasst lediglich Auftraggeber aus dem Vollziehungsbereich des Bundes. Der Vollziehungsbereich des Bundes bestimmt sich aus Art. 14b Abs. 2 Z 1 B‑VG. Die Publikationsmedien für Auftraggeber aus dem Vollziehungsbereich der Länder und somit auch allfällige daraus resultierende finanzielle Auswirkungen für diese Auftraggeber sind durch Verordnung der jeweiligen Landesregierung festzulegen.

2. Von der Publikationspflicht erfasste Bekanntmachungen:

§ 37 Abs. 3 BVergG statuiert eine Publikationsverpflichtung für „Bekanntmachungen nach diesem Unterabschnitt“. Aus der Entstehungsgeschichte und den Materialien zu dieser Bestimmung ergibt sich, dass damit nur Bekanntmachungen über die Vergabe von Leistungen gemäß § 39 BVergG gemeint sind. Die Materialien (AB 1118 BlgNR 21.GP, zu § 37) erläutern die Beibehaltung der grundsätzlichen Verpflichtung zur (nationalen) Publikation mit einem Verweis auf § 10 des Submissionsregulativs, RGBl. Nr. 61/1909. Auch in den Materialien zur Vorgängerbestimmung (§ 46 Abs. 3 BVergG 1993, BGBl. Nr. 426, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 776/1996) wurde bereits auf § 10 des Submissionsregulativs verwiesen (RV 323 BlgNR 20.GP, zu § 46) und damit die „Wiedereinführung“ einer parallelen Publikation auf nationaler Ebene begründet. § 10 des Submissionsregulativs, RGBl. Nr. 61/1909, beinhaltete aber nur die Verpflichtung zur Bekanntmachung von Ausschreibungen, somit zur Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe von Leistungen. Eine Bekanntmachung von Vorinformationen oder eine Bekanntgabe der vergebenen Leistung war in dieser Bestimmung oder auch in anderen Bestimmungen des Submissionsregulativs nicht vorgesehen. Daher sind die Bekanntmachung der Vorinformation gemäß § 38 BVergG 2002 sowie die Bekanntgabe von vergebenen Leistungen gemäß § 40 BVergG 2002 von der Verpflichtung zur innerstaatlichen Publikation gemäß § 37 Abs. 3 BVergG nicht als umfasst anzusehen.

3. Publikationsmedien:

Die Festlegung des konkreten Publikationsmediums hat durch Verordnung des Bundeskanzlers zu erfolgen. Im Interesse einer möglichst einfachen Lösung sollen sämtliche Veröffentlichungen im Vollziehungsbereich des Bundes grundsätzlich im Rahmen einer einzigen Publikationsplattform erfolgen. Die bisher getroffene Unterscheidung zwischen Bundesministerien einerseits, die im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu veröffentlichen hatten, sowie allen anderen Auftraggebern anderseits, die im Amtlichen Lieferungsanzeiger zu veröffentlichen hatten, soll entfallen. Auf Grund seines großen Bekanntheitsgrades sollen Bekanntmachungen durch Auftraggeber aus dem Vollziehungsbereich des Bundes allein im Amtlichen Lieferungsanzeiger, der als ein Teil des „Amtsblattes zur Wiener Zeitung“ erscheint, zu veröffentlichen sein.

4. Zukünftige Vorgangsweise:

Zur besseren Nutzung der Möglichkeiten der elektronischen Medien (Nutzung von Ausschreibungsdatenbanken, online-Abfragen, Suchdienste udglm.) ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2004 die Publikation von Ausschreibungen in Papierform endgültig einzustellen und allein eine elektronische Publikationsplattform einzurichten. Dies würde auch gleichzeitig zu einer Reduktion der Publikationskosten führen. Dafür werden entsprechende legistische Änderungen des BVergG 2002 erforderlich sein. 

